
 

17. Wahlperiode 07.12.2017 Drucksache 17/19506 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Martin 
Stümpfig, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gisela 
Sengl, Markus Ganserer, Dr. Christian Magerl, Thomas Mütze, 
Rosi Steinberger und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Klimaschutz und sauberer Strom in Bayern: Mehr lastvariable 
Stromtarife 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich bei den bayerischen 
Stromversorgern verstärkt für die Einführung lastvariabler Tarife ein-
zusetzen, die die aktuelle Einspeisung von Strom aus erneuerbaren 
volatilen Quellen (Solar- und Windstrom) berücksichtigen. 

Zusätzlich soll die Staatsregierung sich dafür stark machen, dass das 
Energiewirtschaftsgesetz dahingehend geändert wird, dass die 
Stromversorgungsunternehmen verpflichtet werden, solche lastvariab-
le Tarife anzubieten. 

 

 

Begründung: 

Angesichts der zunehmenden Volatilität der Stromeinspeisung durch 
erneuerbare Energien werden Lastmanagementmaßnahmen immer 
wichtiger. Nach dem Energiewirtschaftsgesetz sind alle Stromversor-
ger verpflichtet, zeit- oder lastvariable Tarife anzubieten. Die Mehrzahl 
der Unternehmen hat jedoch lediglich zeitvariable Tarife eingeführt; 
viele davon orientieren sich noch an der alten Tag-/Nachtregelung. In 
der realen Energieversorgung spielen für die Netzstabilität Tag-/Nacht-
zeiten und Wochentage eine zunehmend untergeordnete Rolle. Be-
deutender ist das aktuelle Angebot an Solar- und/oder Windenergie. 
Mit lastvariablen Tarifen, die sich am Stromangebot aus erneuerbaren 
Energiequellen orientieren, erhalten die Endkunden Preissignale, die 
zu Spitzenlastzeiten verbrauchssenkend und bei einem hohen Ange-
bot an Solar- und Windstrom verbrauchssteigernd wirken. Mit dieser 
Verbrauchsverlagerung kann der Strompreis stabilisiert, der Bedarf an 
Reservekraftwerken reduziert und der Netzausbau beschränkt wer-
den. 

Die Staatsregierung kann und soll sowohl über direkte Kontakte mit 
der bayerischen Energiewirtschaft die Einführung lastvariabler Tarife 
unterstützen, als auch über den Bundesrat die gesetzliche Grundlage 
für eine Verpflichtung lastvariabler Tarife initiieren, die sich am aktuel-
len Angebot von Strom aus erneuerbaren Energiequellen orientieren. 

 


